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5. Die Generalversammlung mi8ht1ligt die auch weiter
hin erfolgende Zweckentfremdung von Land in Kolo
ninlgebieten und Gebieten ohne Selbstverwaltung. ins
'-'"dere in den k1einen Imielgebieten im Pazifik und in der 
Karibik, fIIr miliIärische Einrichtungen. Die großangelegte 
Verwendung lokaler Ressourcen fIIr diesen Zweck könnte 
sieb nachteilig auf die wirtscbaftIiebe Entwicklung der 
beb:effenden Gebiete auswirken. 

6. Die Generalversammlung eISUebt den Generalsekre
tlIr. die Weltpresse weiterhin Ober die miliIäriscben Aktivitl!
ten und Vorkehrungen in Kolonialgebieten und Gebieten 
ohne Selbstverwaltung unteniebtet zu halten, die ein 
Hindernis fIIr die Verwirklichung der Erk1lirung aber die 
ClewIibrung der Unabblingigkeit an koloniale LIinder und 
Völker darstellen. 

7. Die Generalversammlung eISUebt den Sonderaus
schuB fIIr den Stand der Verwirklichung der Erk1lirung aber 
die Gewllbrung der Unabblingigkeit an koloniale LIinder und 
VÖlker, diese Frage weiter zu prUfen und der Versamm1ung 
auf ihrer fünfzigsten Tagung darUber Bericht zu mstatten. " 

49/418. WJswnsrJmft und Frieden 

Auf ihrm 83. P1enarsitzung am 9. Dezember 1994 beschloß 
die Generalversamm1ung aufBmpfeblung des Ausschusses fIIr 
besondere litisebe Fragen und Bntkolonialisimung (Vimter 
Ansscbuß1f: den Punkt "W1SSCII8Cbaft und Frieden" von ihrer 
Thgesordnung abzusetzen. 

4!11419. Frage der ZmIfI!!!!I!f!!!!lI!f bes!!mliltel' Organe 
der Vetebtten Nationen 

Aufihrm 83. Plenarsitzung am 9. Dezember 1994 beschluß 
die Generalversammlung aufBmpfeblung des Aosschusses fIIr 
'-'"dere l!!>litische Fragen und Entkolonialisierang (Vimter 
AnsschußY"'. die Behandlung des Punktes "Frage der Zu-
8IIIIUIIC1ISCIZg bestimmter Organe der Vereinten Nationen" 
bis ZU ihrm filnhigsten 'llrgung zurOckzustellen und ihn in die 
vor1llufige Tagesordnung diesm Tagung anfmnehmen. 

4!11420. Gfbraltar.Fmge 

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 9. Dezember 1994 ver
abscbiOOete die Generalversamm1ung auf Empfehlung des 
Ansscbusses fiIr besondete Iitiscbe Fragen und Entkolonia1i
sierung (Vimter AussebußFden folgenden Text als Konsens 
der Mitg1ieder der Versamm1ung: 

"Die Generalversamm1ung. unter Hinweis auf ihren 
Beschluß 48/422 vom 10. Dezember 1993 und gleichzeitig 
unter Hinweis darauf, daß es in der Erk1llrung. auf die sich 
die Regierungen Spaniens und des Vereinigten Königreichs 
Großbritannien und Nordir1and am zr. Novmnber 1984'" in 
Brüssel geeinigt haben. unter andermn wie folgt heißt: 

., N49/6'E1. 'ZJffbr S. 

.. N49/628. 'ZJffbr 3. 
" N49/61S,'ZJffbr28. 
., N39n3'l, AnIoaoog. 

'Die Binleitung eines Vmhand1ungsprozesses zur 
Überwindung aller zwischen ihnen bestehenden Mei
nungsverschiedenheiten in bezug auf Gibraltar und zur 
Förderung einer beiderseitig nutzbringenden Zusammen_ 
arbeit auf dmn Gebiet der Wu:tscbaft, der Kuitnr, des 
Fremdenverkehrs. des Flugverkehrs. des Militärwesens 
und der UmwelL Beide Seiten stimmen zu, daß im Laufe 
dieses Prozesses Fragen der Souverllnitllt erörtert werden. 
Die britische Regierung wird voll zu ihrer Vmpflichtung 
stehen, die in der Prilambel zur Verfassung von 1969 
festgeschriebenen Wüusche des Volkes von Gtüraltar zu 
achten: 

nimmt davon Kenntnis, daß die Außenminister Spaniens und 
des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordir1and 
im Rahmen dieses Prozesses jedes 1ahr abwechselnd in ihrer 
jeweiligen Hauptstadt, zuletzt am 1. März 1993 in Madrid, 
zusammengetroffen sind, und fordert beide Regierungen 
nachdrücklich auf. ihre Verhandlungen fortznsetmn. mit 
dmn Ziel. im Lichte der einscblligigen Resolutionen der 
Geueralversammlung und im Geiste der Charta der Ver
einten Nationen eine endgll.ltige Lösung des Gtüraltar
prohlems zu finden." 

4!1142L Pitadm.Fmge 

Auf ihrer 83. Plenarsitzung am 9. Dezmnber 1994 ver
abschiedete die Generalversamm1ung auf Empfehlung des 
Aosscbusses fIIr besondere ~litische Fragen und Bntkolonia1i
sierung (Vimter Ausschuß) den folgenden Text als Konsens 
der Mitg1ieder der Versamm1ung: 

"Die Generalversamm1ung. nach PriIfung der Lage in 
Pitcaim. bekräftigt das unverllullerliche Recht des Volkes 
von Pitcaim auf Selbstbestimmung gemlIß der in der 
Versamm1ungsresolution 1514 (XV) vom 14. Dezember 
1960 enthaltenen ErkllIrung aber die Gewllbrung der Unab
blingigkeit an koloniale LIinder und Völker. die fIIr das 
Gebiet volle GQhigkeit besitzt. Die Versamm1ung bekdiftigt 
außerdem, daß die Verwaltungsmacht dafIIr verantwortlich 
ist, die wirtscbaftlicbe und sozia1e Entwicklung des Gebietes 
zu filrderu. Die Vmsamm1ung fordert die Verwaltungsmacht 
nachdrücklich auf. die von der Bevö1kerung des Gebietes 
gewilblte. sehr eigene Lebensweise auch weiterhin zu re
spektieren und sie zu erhalten~ zu fiIrdern und zu sebiltzen. 
Die Vmsamm1ung ersucht den Sonderaussebuß fIIr den 
Stand der Verwirklichung der Erk1llrung Ober die GewIIb
rung der Unabblingigkeit an koloniale Uluder und Völker. 
die Pitcaim-Frage auf seiner nl!cbsten Tagung weiter zu 
prUfen und der Versamm1ung auf ihrm fllnzigsten Tagung 
darllber Bmicht zu erstatteu." 

4"422. St.·Helena-Fmge 

Auf ihrm 83. Plenarsitzung am 9. Dezember 1994 ver
abschiedete die Generalversamm1ung auf Empfehlung des 
Aosschusses flIr besondme po1itische Fragen und Bntkolonia1i
sierung (Vimter Ausschuß)'" den folgenden Thxt: 

"I. Die Generalvmsammlung, nach Prüfung der SL-Hc1e
na-Frage, bekdiftigt das unveräußerliche Recht des Volkes 
von SL Helena auf Selbstbestimmung und Unabblingigkeit 
gemlIß der in der Vmsamm1ungsresolution 1514 (XV) vom 
14. Dezember 1960 enthaltenen Erk1llrung Ober die Gewlih-




